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Die Architektenkammer Mecklenburg-
Vor pommern hat sich durch Satzung 
dem Versorgungswerk der Architek ten-

kam mer Sachsen angeschlossen. Dort wird in 
Kür ze eine neue Vertreterversammlung gewählt. 
Wa rum es sich lohnt, sich zur Vertreterin/zum 
Ver treter wählen zu lassen, darüber haben wir 
mit Schatzmeisterin Kerstin Döring gesprochen, 
die sich seit über 12 Jahren als Vertreterin der 
Ar chitektenkammer M-V in Sachen Ren ten-
versorgung der Kammermitglieder engagiert.
Wer kann sich an der Wahl beteiligen?
Kerstin Döring: Grund sätzlich sind alle wahlbe-
rech tigt, die Teil neh mer im Versorgungswerk 
Sach sen sind. Ak tuell betrifft das von unseren 
Kam mermitgliedern 250 angestellte und 163 
selbstständig tätige Ar chi tekten, Innenarchitekten, 
Landschafts ar chi tekten und Stadtplaner.
Aber man kann nicht nur wählen, man kann 

sich auch wählen lassen! Zwei Mitglieder und 
ein Nachfolgemitglied sollen für den Bereich 
der Architektenkammer M-V in der Ver tre ter-
versammlung des Versorgungswerkes gewählt 
wer den.
Warum sollte man sich bewerben? 
Damit man sich um seine eigene Rente kümmern 
kann. Ein Aspekt, den ich besonders wichtig 
fin de, wenn es um das eigene Geld geht. Oft 
wer den wir gefragt, wie die Rente abgesichert 
sei. Die Mitarbeit in den Gremien des Ver sor-
gungs werkes ist daher eine Möglichkeit, seinen 
An teil dazu beizutragen, dass die eigene Rente 
sicher ist.
Stichwort „sicher“: Wir dürfen beispielsweise 
nicht in Gold von Banken oder Staaten investieren. 
Die Anlageverordnung der sächsischen Ver-
siche  rungsaufsicht gibt vor, was, wie und wo 
mit welchen Risikoklassen angelegt werden 

In Kürze werden neue Vertreter für die Ver-
tre terversammlung des Versor gungs werkes 
der Archi tek ten kam mer Sachsen gewählt, 

dem sich auch die Architekten kam mer Meck-
len burg-Vorpommern angeschlos sen hat. Wir 
ha ben mit Schatzmeisterin Kerstin Döring 
über ihre langjährigen Erfahrungen als Ver-
tre  terin in diesem Gremium gesprochen. Im 
Fol genden finden Sie auch den Wahlaufruf zu 
dieser Wahl.

Mit Antje Forejt haben wir über das energie-
ef fi ziente Bauen und Sanieren gesprochen. 
Auch dieses Interview finden Sie in diesem 
Regio nalteil.

Geschäftsführer Martin Fischer berichtet 
im Anschluss über die aktuelle Kammerarbeit. 
Diese umfasste auch die Erarbeitung einer 
neu en Richtlinie zur Aufwandsentschädigung 
für Preisrichter und die Vergütung der Sach-
ver stän digen bei Planungswettbewerben in 
Mecklen burg–Vorpommern. Deren Abdruck 
finden Sie ebenfalls in diesem Heft.

Hinzuweisen ist zudem auf die Möglichkeit 
zur  An meldung zum Tag des offenen Denkmals, 
der im September wieder stattfindet, und auf 
die Agenda der aktuellen Fortbildungs ver an-
stal tungen. n

„Es lohnt sich!“
Aufruf zur Wahl der Vertreterversammlung des Versorgungswerkes Sachsen

Im Gespräch: Kerstin Döring wirbt um Mitwirkung an der Wahl der Vertreterversammlung des 
Versorgungswerkes Sachsen | Foto: AK M-V
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darf. Das heißt konkret: möglichst viel Rendite 
bei möglichst wenig Risiko. Das erfordert natür-
lich eine gewisse Bereitschaft, sich zu informieren, 
um beispielsweise auch Vorschläge und Hinweise 
zu Anlageprodukten geben zu können.
Welcher Arbeitsaufwand ist mit dem Amt 
des Vertreters in der Vertreterversammlung 
des Versorgungswerkes verbunden?
Begeisterung und ein besonderes Interesse für 
die Arbeit im Versorgungswerk sind an dieser 
Stelle natürlich sehr von Vorteil. Ein gewisser 
Auf wand ist nämlich immer mit solch einem 
Amt verbunden. Die Vertreterversammlung tagt 
ein mal im Jahr  – dann treffen sich die Kolleginnen 
und Kollegen aus Sachsen, Thüringen, Sachsen-
Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, nor ma-
lerweise in Dresden. Zudem wird jedes Jahr 
eine Schulung zu relevanten Themen der Fi-
nanz wirtschaft angeboten. Günstig ist es daher, 
sich im Vorfeld ein wenig einzulesen. Wer will, 
kann aktiv mitarbeiten. Wer sich einen noch 
tie feren Einblick verschaffen möchte, kann sich 
zu dem zur Wahl für den Verwaltungsausschuss 
stel len.
Was kommt auf den gewählten Vertreter 
des Verwaltungsausschusses zu?
Die Treffen des Verwaltungsausschusses finden 
ca. alle sechs Wochen statt – meistens, aber 
nicht im mer in Dresden. In diesem Ausschuss 
kann sich jeder, je nach Interessenlage, in einer 

der ver schiedenen Einzelausschüsse, wie den 
Ka pi talanlageausschuss oder den Bauausschuss, 
ein bringen. Insgesamt ist das eine sehr span-
nen de Aufgabe, die ich persönlich sonst nicht 
all die Jahre mit der Begeisterung hätte machen 
wollen.
Das heißt, es sind nicht nur Pflichten, sondern 
auch eine Menge Spaß damit verbunden?
Ab solut. Es macht Spaß und ist dazu noch hoch-
in teressant. Zwar ist es ein etwas anderes Thema, 
als das, womit wir Architekten bei der täglichen 
Ar beit zu tun haben – aber es gibt auch Parallelen. 
Denn auch bei Bauprojekten gehen wir mit 
frem dem Geld um und müssen dieses verant-
wor tungsvoll verwalten. Wichtig ist jedoch, dass 
man bereit und in der Lage ist, sich dem Thema 
und der Aufgabe über einen längeren Zeitraum 
zu widmen. Denn das Thema ist mitunter recht 
kom pliziert und erschließt sich dem normalen 
Nicht-Fachmann nicht schon nach ein paar Ta-
gen. Hat man sich einmal in das komplexe Ge-
biet der Kapitalanlage, deren Produkte und den 
Be grifflichkeiten eingearbeitet, ist es sinnvoll, 
dieses Wissen über längere Zeit hinweg wei ter-
zu entwickeln und in den Gremien einzubringen. 
Ein besonderes Dankeschön sei an dieser Stelle 
an die bisherigen Vertreter Sabine Milenz und 
Ul rich Schmidt für die fleißige und engagierte 
Mit  arbeit in der Vertreterversammlung und 
auch im Verwaltungsausschuss des Ver sor-

gungs werkes ge richtet.
Wie genau sieht das weitere Procedere der 
Wahl aus?
Al les Wichtige für die Teilnahme an der Wahl 
fin det sich in der Wahlbekanntmachung, die 
auf der nächsten Seite abgedruckt ist. 
Wer sich zur Wahl stellen möchte, muss drei 
Unter stützer gewinnen, die ebenfalls Teilnehmer 
im Versorgungswerk sind. Die Unterstützer 
unter schreiben namentlich auf dem Wahl vor-
schlag, dass sie Herrn X oder Frau Y als Kan-
di daten vorschlagen. Die Liste mit den Teil neh-
mern im Versorgungswerk liegt in der Ge schäfts-
stelle unserer Kammer aus oder kann auf der 
Home page des Versorgungswerkes (www.aksach-
sen.org) eingesehen werden. Die erforderlichen 
In for mationen dazu sind bereits an alle Teilnehmer 
des Versorgungswerkes versandt worden. Wichtig 
ist, diesen Wahlvorschlag bis spätestens zum 
26. April 2016 in der Geschäftsstelle des Ver-
sor gungswerkes vorzulegen, beziehungsweise 
per Post einzusenden.
Über eine rege Wahlbeteiligung und viele Kan-
di daten aus unserem Land würde ich mich sehr 
freu en!

Das Gespräch führte Anja Görtler, 

Öffentlichkeitsarbeit Architektenkammer M-V

Kammernachrichten | Baukultur | Mecklenburg-Vorpommern

Anmeldung zum Tag des offenen Denkmals 2016

Ab sofort können Denkmaleigentümer und 
an dere Veranstalter ihre historischen Bauten 
und Stätten zum Tag des offenen Denkmals 
am 11. September anmelden. Das Motto des 
dies jährigen Denkmaltags heißt „Gemeinsam 
Denk male erhalten“. Im Mittelpunkt steht das 
ge meinsame Arbeiten für die Erhaltung unseres 
kul turellen Erbes und rückt das Zusammenarbeiten 
von Privatleuten und lokalen Gruppen wie Ver-
einen mit allen anderen Bezugsgruppen im 
Bereich Denkmalschutz und Denkmalpflege in 
den Fokus. 

Die Anmeldung erfolgt unter www.tag-des-

offenen-denkmals.de oder schriftlich bei der 
Deutschen Stiftung Denkmalschutz. An melde-
schluss ist der 31. Mai.
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Die Geschäftszeiten der Geschäftsstellen der Architektenkammern und 
des Versorgungswerkes sind:
montags bis donnerstags  8:30 Uhr bis 16:00 Uhr
freitags 8:30 Uhr bis 14:00 Uhr.

Weiterhin besteht während der Auslegungszeit für Teilnehmer die Möglichkeit, 
das Wählerverzeichnis in einem geschützten Bereich der Homepage des 
Ver sorgungswerkes (www.vwaks.de/Wahl 2016) einzusehen. Die er for-
der lichen Zugangsdaten wurden den Wahlberechtigten bereits persönlich 
mit geteilt.

Das Versorgungswerk fordert hiermit alle Teilnehmer auf, ihre Wahl-
vor schläge bis zum 21.04.2016 einzureichen und somit Einfluss auf die 
Ge staltung wichtiger Versorgungsleistungen zu nehmen. Das entsprechende 
For mular für einen Wahlvorschlag ist jedem Teilnehmer bereits übersandt 
wor den. Die Wahlordnung sieht auch die fristwahrende Einreichung per 
E-Mail (versorgungswerk@vwaks.de) oder Telefax (0351-318 24 20) vor. 
In diesem Fall muss der Wahlvorschlag mit den Original-Unterschriften 
zu sätzlich bis spätestens 26.04.2016 in der Geschäftsstelle des Ver sor-
gungs werkes vorgelegt werden.

2. ZEITLICHER ABLAUF DER WAHL

Der Wahlvorstand hat folgenden Terminablauf bestätigt:

Bitte beachten Sie, dass Ihr Stimmzettel spätestens um 17:00 Uhr 
am letzten Wahltag, also am 29. Juli 2016, in der Geschäftsstelle 
des Versorgungswerkes, Goetheallee 37, 01309 Dresden, eingegangen 
sein muss. n

Der Wahlvorstand des Versorgungswerkes der Architektenkammer Sachsen

Mecklenburg-Vorpommern | Versorgungswerk

1. INFORMATIONEN ZUR WAHL

Die Wahl der aus Vertretern der Architektenkammern Sachsen, Thüringen, 
Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern bestehenden Ver tre ter-
ver sammlung des Versorgungswerkes der Architektenkammer Sachsen 
er folgt nach Maßgabe der Wahlordnung für die durch Wahl zu ermittelnden 
Mit glieder der Vertreterversammlung des Versorgungswerkes der Ar chi-
tek tenkammer Sachsen vom 26.10.1994 geändert in der Fassung vom 
10.09.2014, veröffentlicht im DAB, Ausgabe Ost, Teil Sachsen, Nr. 04/2015, 
S. 34.

Die Anzahl der Mitglieder der Vertreterversammlung ergibt sich pro Ar-
chi tek tenkammer aus einem Mitglied unabhängig von der der Teilnehmerzahl 
und einem Mitglied pro volle 300 Teilnehmer am Versorgungswerk.

Die 6. Vertreterversammlung wird bestehen aus
für den Bereich der Architektenkammer Sachsen: • 
8 Mitgliedern,
für den Bereich der Architektenkammer Thüringen: • 
5 Mitgliedern,
für den Bereich der Architektenkammer Sachsen-Anhalt: • 
3 Mitgliedern und
für den Bereich der Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern: • 
2 Mitgliedern.

Für jeweils zwei gewählte Mitglieder soll mindestens ein Nach fol-
ge mitglied gewählt werden.

Die Wahl der Vertreterversammlung des Versorgungswerkes wird als 
Brief wahl durchgeführt, d.h. die Namen der in den Kammerbereichen 
be nann ten Kandidaten werden auf den der jeweiligen Architektenkammer 
zu geor dneten Stimmzettel des Versorgungswerkes gesetzt. Jeder Wahl-
be rechtigte hat soviel Stimmen, wie in seinem Kammerbereich Vertreter 
ge wählt werden. Nach dem Höchstzahlverfahren werden dann die 
Vertreter sowie deren Nachfolgekandidaten gewählt.

Das Wählerverzeichnis für den Bereich der Architektenkammer Sachsen 
wird in der Geschäftsstelle der Architektenkammer Sachsen sowie in der 
Ge schäftsstelle des Versorgungswerkes zur persönlichen Einsichtnahme 
durch die Wahlberechtigten ausgelegt. Die Wählerverzeichnisse für die 
Be reiche der Architektenkammern Thüringen, Sachsen-Anhalt und Meck-
len burg-Vorpommern werden jeweils in den entsprechenden Geschäftsstellen 
der Architektenkammern ausgelegt. Die Auslegung erfolgt in der Zeit vom 
01.03.–31.03.2016. 

1. Auslegen der Wählerverzeichnisse in 
Geschäftsstellen der Architektenkammern und 
des Versorgungswerkes

01.03.–31.03.2016

2. Einreichen der Wahlvorschläge bis 21.04.2016

3. Versand der Wahlunterlagen an jeden 
Teilnehmer 

bis 01.07.2016

4. Wahlzeit 08.07.–29.07.2016

5. Auszählen der Stimmen ab 01.08.2016

6. Benachrichtigung der gewählten Kandidaten bis 17.08.2016

7. Bekanntgabe des Wahlergebnisses im DAB 01.09.2016

8. Konstituierende Sitzung der 
Vertreterversammlung mit Wahl des 
Verwaltungsausschusses

14.09.2016

9. neue Wahlperiode 01.11.2016–31.10.2021

Erste Wahlbekanntmachung: Wahl zur 6. Wahlperiode der Vertreterversammlung des 
Versorgungswerkes der Architektenkammer Sachsen vom 01.11.2016 bis 31.10.2021
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Einer anspruchsvollen, aber vielseitigen 
Au f gabe nahm sich die Schweriner Archi-
tek tin Antje Forejt mit der Instandsetzung 

und der energetischen Sanierung eines denk-
mal geschützten Gebäudeensembles in der 
Schwe riner Altstadt an. In unmittelbarer Nähe 
zum Schweriner Schloss und den Regierungs-
ge bäuden entwarf Georg Adolf Demmler 1842 
im Auftrag des Großherzogs Paul Friedrich von 
Meck lenburg, ein Hotel in der Schlossstraße 
12. Seither erfuhr das ehemalige Hotel die 
unter schiedlichsten Nutzungen und Umbauten. 
Nach langjährigem Leerstand, galt es dann, 
die stark verfallene Bausubstanz zu einem 
Wohn- und Geschäftshaus wiederherzustellen 
und energieeffizient zu sanieren.

Mit Architektin Dipl.-Ing. Antje Forejt, haben 
wir uns zu den Aufgaben und Potenzialen  bei 
der energieeffizienten San ierung von Baudenk-
ma  len und erhal tens wer ten Bausubstanzen 
un ter halten. Lesen Sie mehr dazu im Inter-
view.
Hinter der stuckverzierten Putzfassade in 
der Schlossstraße 12 verbergen sich mehrere 
Ge bäudeteile mit verschiedenen An for-
derungen: Auf welche Probleme und Her-
aus for derungen sind Sie bei der energie ef-
fi zienten Planung und Sanierung des Objektes 
ge stoßen?
Antje Forejt: Unterschiedliche Gebäudeteile 
mit verschiedenen An forderungen, ja und nein. 
Zu erst muss man fest halten, dass es sich um 
drei Gebäudeteile han delt, die sich längs von 
der Schlossstraße bis zur Klosterstraße erstrecken 
– übrigens mit bis zu 30 cm Gefälle. Mit dem 
Bau abschnitt Kloster straße 5 war das Büro 
Rimpel Architekten be traut. In Zusammenarbeit 
mit uns, konnte die Sanierung 2014 erfolgreich 
abgeschlossen wer den.
Be sondere Herausforderung bei der Wieder-
her stellung war zum einen der schwierige Bau-
grund. Die Nähe zum Burgsee machte die sta-

ti sche Sicherung einiger  Gebäudeteile durch 
Pfahl gründungen notwendig. Tiefliegende Find-
lin ge verhinderten jedoch zunächst die Boh run-
gen. Letztendlich haben wir einige der Steine 
in Handarbeit freigelegt und ausheben las-
sen.
Zum anderen galt es, die energieeffiziente Sa-
nie rung mit einer anspruchsvollen Brand schutz-
pla nung sinnvoll zu vereinbaren.Vorgesehen 
wa ren die Sanierung des Fachmauerwerks sowie 
der Putzfassaden der Objekte in der Schlossstraße 
und der Klosterstraße. Gefragt war hier eine 
Innen dämmung, die ganzheitlich verwendet 
wer den konnte und dabei ebenfalls den hohen 
Vor gaben des Brandschutzes gerecht wird. Ent-
schie den haben wir uns für Poroton-Ziegel mit 
Perlitt füllung – ein Dämmstoff, der für historische 
Be stands gebäude – innen wie außen – gut ge-
eig net ist. Der Wämeleitwert ist relativ gering, 
so dass wir damit die Bestandswände nahezu 
auf Neubauniveau  anheben konnten. Die An-
for derungen der Brandwand zum Nachbargebäude 

ha ben wir mit diesem Dämmmaterial ebenfalls 
er füllen können. 
Welche Erkenntnisse ziehen Sie für weitere 
Vorhaben daraus?
Die Einführung des KfW-Programms „Ener gie-
ef fizient Sanieren“ für Baudenkmale und für 
son stige besonders erhaltenswerte Bausubstanz, 
ha be ich in dem Zuge sehr begrüßt. Mein Eindruck 
je doch ist, dass die zuständigen Behörden der 
Kom munen über diese Form der Förderung 
nicht ausreichend informiert sind. Handelt es 
sich bei dem Objekt um besonders erhaltenswerte 
Bau substanz ist eine zusätzliche Bescheinigung 
der entsprechenden Kommune erforderlich. 
Dies gestaltet sich nicht immer leicht.
Ge nerell ist dieses Programm sehr sinnvoll und 
kön nte häufiger angewendet werden, weil es 
mehr Spielraum bietet, das Sanierungskonzept 
dem historischen Bestand anzupassen. Gerade 
in den Altstädten unserer Region sind zahlreiche 
Ge bäude als besonders erhaltenswerte Bau-
substanz einzuordnen oder besitzen eine er-

Baukultur | Mecklenburg-Vorpommern

„Nicht die komplizierten Lösungen sind die besseren 
beim energieeffizienten Sanieren.“
Interview mit Antje Forejt, Architektin und Energieeffizienzexpertin

Architektin Antje Forejt, im Gespräch zum Thema „Energieeffizientes Bauen und Sanieren“ | Foto: AK M-V
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hal tens werte Fassade. Für diese Objekte kann 
die energetische Ertüchtigung mit der KfW ein 
Se gen sein, und zum anderen für die Bauherren 
ei ne finanzielle Erleichterung. Da ist also noch 
viel Potenzial für Architekten vorhanden.
Wel che KfW-Förderprogramme sind bei der 
Sa nie rung der Bausubstanz zum Einsatz ge-

kom men?
Für den vorderen Gebäudeteil in der Schlossstraße 
er  reichten wir den Standard für das KfW-Effi-
zienz  haus 115 und für das Objekt in der Kloster-
straße 5 bot sich KfW-Effizienzhaus 85 an. 
Hinter  grund ist der: In der Schlossstraße wurde 
vor rangig von innen mit geringeren Dämmstärken 
ge  dämmt, in der Klosterstraße dagegen haupt-
säch lich von außen. Zusätzlich konnte ein neu-
er Fernwärme-Anschluss genutzt werden, was 
finan ziell und organisatorisch hilfreich war. Mit 
die sen und weiteren Komponenten haben wir 
gu te Werte bei der Energieeinsparung erreichen 
kön nen.
Die Planungen für das Objekt haben 2011 
be  gonnen, hat sich bei den KfW-Programmen 
für die Denkmalsanierung seit dem etwas 
Grundlegendes geändert?
Mit dem aktuellen Förderprogramm wäre die 
Bau  maßnahme Schlossstraße/ Klosterstraße 
in mancherlei Hinsicht einfacher gewesen. Wie 
ich schon angesprochen habe, ist das KfW-Pro-
gramm für energieeffizientes Sanieren erhaltens-
wer  ter Bausubstanz flexibel einsetzbar. Außerdem 
wer  den gegenwärtig ganz andere Konditionen 
an ge boten, das heißt, niedrige Zinsen und ein 
hö  herer Tilgungszuschuss, bei gleichbleibenden 
An  forderungen im Bestand. Alles in allem, sehr 
gu te Bedingungen, die wir zukünftig gut nutzen 
kön  nen.
Wie sehen Wunsch und Wirklichkeit bzw. 
Um setz barkeit aus bei der Anwendung von 
För der programmen zur energetischen Ertüch-
ti gung von Bestandsgebäuden?
Klar ist, der Bauherr möchte vorrangig Kosten 

sparen. Der Architekt muss abwägen, welche 
Maß nahme die bessere für die alte Bausubstanz 
ist, um gleichzeitig die Anforderungen des KfW-
Pro gramms zu erfüllen und ohne den finanziellen 
Rah men zu überziehen. Grundsätzlich lässt die 
ener ge tische Gesamtbetrachtung der Gebäude-
hül le mehr planerischen Spielraum zu. Bei der 
Be antragung von KfW-Einzelmaßnahmen hin-
ge gen müssen oft hohe Anforderungen ein ge-
hal ten werden und diese sind, für sich betrachtet, 
oft teuer und aufwändig.
Warum es sich trotzdem lohnt, energieeffizient 
zu planen und dabei gute Architektur zu 
machen, oder – worin liegen die Grenzen?
Dass wir uns beim energetischen Sanieren, bei-
spiels weise mit einer hohen Leibungstiefe und 
dem zufolge mit weniger Licht im Innenraum, 
ab finden müssen, ist kein Kompromiss mehr, 
son dern eine Tatsache. Nicht immer kann man 
im Entwurf solchen Einschränkungen entgegen 
wir ken. Im Großen und Ganzen gibt es aber gu-
te Materialien auf dem Markt und beim Planen 
ein breites Spektrum an Möglichkeiten, die aus-
ge lotet werden können. Natürlich ist es dann 
von Vorteil, sich auf dem neuesten Wissensstand 
zu halten. In dieser Hinsicht vertrete ich ein 
sehr klares Verständnis von Architektur: Nicht 
die komplizierten Lösungen sind die besseren. 
Klar und robust planen, ist daher ein Grundsatz, 
mit dem unser Büro bislang sehr gut geplant 
und gebaut hat.

Das Interview führte Anja Görtler, 

Öffentlichkeitsarbeit Architektenkammer M-V

Modernes Wohnen und Arbeiten hinter historischer 
Fassade: Eingangsgebäude Schlossstraße 12 in 
Schwerin  | Foto: André Thölken, forejt architekten 
und partner mbB

Mecklenburg-Vorpommern | Baukultur

EINIGE NEUIGKEITEN ZUR KFW-FÖRDERUNG FüR ENERGIEEFFIZIENTES BAUEN
- Ab April 2016 entfällt die Förderung des KfW-70--Energieeffizienzhauses – Anträge können nur noch bis 31. März eingereicht werden

- Einführung eines neuen Standards: KfW-Effizienzhaus 40 Plus

- Der Förderhöchstbetrag pro Wohneinheit steigt von EUR 50.000 auf EUR 100.000

- Ab April 2016 kann der Zuschuss (50% der Kosten bis max. EUR 4.000) Energieeffizient Bauen und Sanieren – Baubegleitung (431) auch für Neubauvorhaben 
beantragt werden, für die im Produkt 153 ein Antrag gestellt wird.

NäHERES IN DER FORTBILDUNG: KFW-FÖRDERPROGRAMME FüR ARCHITEKTEN UND PLANER
Wann: Dienstag, den 15. März 2016 von 14 Uhr bis 18.30 Uhr 

Ort: Steigenberger Hotel Sonne, Neuer Markt 2, Rostock 

Anmeldung: möglich bis zum 8. März 2016 unter der E-Mail: a.goertler@ak-mv.de oder per Fax an 0385 59079-30

Diese Veranstaltung wird von der Architektenkammer M-V mit 3,5 Fortbildungsstunden anerkannt.

Alle Informationen sowie das Programm finden Sie auch auf www.ak-mv.de.

Der jetzt zweigeschossige Fachwerk-Mittelbau 
ermöglicht Ausblicke auf den offenen Innenhof | 
Foto: André Thölken, forejt architekten und partner 
mbB
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Richtlinie
Aufwandsentschädigung für Preisrichter und Vergütung der Sachverständigen bei Planungswettbewerben in Mecklenburg–
Vorpommern

beschlossen vom Vorstand der Architektenkammer 
Mecklenburg–Vorpommern am 15.01.1998,
1. Änderung durch Beschluss des Vorstandes 

am 22.08.2002,
2. Änderung durch Beschluss des Vorstandes 

am 28.1.2016.
Mit Wirkung vom 31.01.2013 werden in der 
Rich tlinie für Planungswettbewerbe RPW 2013 
kei ne Vorgaben für die Vergütung von Preisrichtern 
und Sachverständigen gemacht. Daher werden 
durch die Architektenkammer Mecklenburg-
Vor pommern folgende Grundsätze der Vergütung 
beschlossen:
(1) Die Ermittlung der Aufwandsentschädigung 

ist pauschaliert. Bei der Berechnung der 
Sätze sind die Aufwendungen für die per-
sön liche Vorbereitung, Reisezeiten und Stel-
lung nahmen zum Wettbewerbsprogramm 
und zu Teilnehmer-Rückfragen berück sich-
tigt.

(2) Die Preisrichter erhalten für ihre Tätigkeit 
bei der Durchführung öffentlicher Wett be-
wer be eine nach Stunden gestaffelte be-
mes sene Aufwandsentschädigung. Für 
priva te Wettbewerbe wird die Honorierung 
in gleicher Weise empfohlen. 

(3) Personen, die zum Auslober in einem Dienst- 
oder Ausbildungsverhältnis stehen oder 
ihre Preisrichterfunktion auf Veranlassung 
ihrer Behörde ausüben, erhalten keine Auf-
wands entschädigung. 

(4) Ob weitere Personen, die ihre Preisrichter-
funk tion auf Veranlassung eines Gremiums 
(Aus schuss, Gemeindevertretung, Verein 
o. ä.) ausüben, eine Aufwandsentschädigung 
erhal ten, entscheidet der Auslober.

(5) Stell vertretende Preisrichter, sofern sie als 
stän dig anwesender Stellvertretender be-
ru fen sind, oder als stimmberechtigter Preis-
richter eingesetzt werden oder vom Auslober 
aus drücklich zur Preisgerichtssitzung ein-
ge laden sind, erhalten dieselben Vergütungen 
ent sprechend Punkt 1 bis 4.

(6) Sach verständige, sofern sie vom Auslober 
zu den Veranstaltungen eingeladen wurden, 
erhal ten dieselben Vergütungen entsprechend 
Punkt 1 bis 4.

(7) Fahrtkosten und Übernachtungsgelder wer-
den nach den in Anlage 2 genannten Fest-
legungen abschließend erstattet.

(8) folgende Veranstaltungen werden durch 
den Auslober vergütet:

- Auswahlgremium
- Losziehung
- Preisrichtervorbesprechung
- Rückfragenkolloquium
- Vorprüfung
- Preisrichtersitzung

Die Teilnahme an Pressekonferenzen und weite-
ren auswertenden Veranstaltungen (Vorsitzender) 
sind mit dem Honorar abgegolten, sofern der 
Aus lober nichts anderes bestimmt.
(Anhänge der Richtlinie folgen auf der nächsten 
Seite)

In seiner ersten Sitzung im Jahr 2016 hat sich 
der Vorstand mit den für dieses Jahr zu er-
war tenden Schwerpunktthemen befasst. 

Der The men komplex „Baukultur im ländlichen 
Raum“, auch und gerade im Zusammenhang 
mit dem The  ma Tourismus, soll auch in diesem 
Jahr schwer  punktmäßig bearbeitet werden. 
Der Vor stand wird sich außerdem mit dem neu-
en Archi tek ten- und Ingenieurgesetz befassen, 
das, plan mäßiger Verlauf des Ge setz ge bungs-
ver fahrens un ter  stellt, im Frühjahr dieses Jahres 
ver  ab schie det werden wird. Sobald dies ge-
sche hen ist, werden wir alle Mitglieder ausführlich 

über die Neuerungen unter rich ten.
Aus führlich hat der Vorstand das Thema „Fort-

bil dungsnachweise“ behandelt. Er hat die Ge-
schäfts stelle angewiesen, sämtliche Mitglieder, 
die keine oder zu wenige Fortbildungsstunden 
nach ge wiesen haben, schriftlich – und gebüh-
ren pflichtig – zu mahnen.

Außerdem wurde die vom Wettbewerbsausschuss 
erar beitete Vergütungsrichtlinie für Preisrichter 
ver abschiedet. Sie ist nachfolgend ab ge druckt.

Die Projektgruppe „Wohnen für Alle“, die unter 
dem Eindruck der aktuellen Flüchtlingssituation 
ins Leben gerufen wurde, sich aber explizit mit 

dem Wohnbedarf der gesamten Bevölkerung aus-
ein andersetzt, hat unter Leitung von Vizepräsident 
Lutz Braun am 2. Februar das zweite Mal getagt. 
Sie bereitet aktuell ein Thesenpapier und eine 
Ver anstaltung vor. Beides soll gemeinsam mit der 
Kam mer von allen in der Projektgruppe vertretenen 
Ver bänden verantwortet werden.

Martin Fischer, Geschäftsführer 

Architektenkammer M-V

Aus der Kammerarbeit



26  DABregional | 03/16

Der Vorsitzende des Preisgerichtes erhält für 
die Preis richtersitzungen 1.600,00 Euro net to.

Die jeweils geltende Umsatzsteuer (Mehr wert-
steuer) wird gesondert vergütet.

Mecklenburg-Vorpommern | Kammernachrichten

Anlage 1
Preisgerichtshonorare

Anlage 2

Netto-Summen Preisrichter/Stellv. Preisrichter Sachverständige/Vorprüfer
Sitzungen bis zu 5 Stunden Dauer 650,00 Euro 550,00 Euro
Sitzungen über 5 Stunden Dauer 800,00 Euro 700,00 Euro

Fahrt- und Flugkostenerstattung
Entstandene Kosten für Fahrten auf dem Land- 
oder Wasserweg mit regelmäßig verkehrenden 
Beförderungsmitteln werden bis zur Höhe der 
niedrigsten Beförderungsklasse erstattet. Für 
Bahnfahrten von mindestens zwei Stunden 
können die entstandenen Fahrtkosten der 
nächsthöheren Klasse erstattet werden. Wurde 
aus dienstlichen oder wirtschaftlichen Gründen 

ein Flugzeug benutzt, werden die Kosten der 
niedrigsten Flugklasse erstattet. 

Wegstreckenentschädigung
Für Fahrten mit anderen als den oben genannten 
Beförderungsmitteln wird eine Wegstrecken-
entschädigung gewährt. Sie beträgt bei Benutzung 
eines Kraftfahrzeuges oder eines anderen 
motorbetriebenen Fahrzeuges 0,30 Euro je 

Kilometer zurückgelegter Strecke. Die Berechnung 
richtet sich nach der üblichen Verbindung 
zwischen Wohnort und Auftragsort.

übernachtungsgeld
Übernachtungskosten werden erstattet, soweit 
sie notwendig sind.

Impressum:
Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern, Alexandrinenstraße 32, 19055 Schwerin, Telefon +49 385 59079-0, Telefax +49 385 59079-30, 
info@ak-mv.de, www.ak-mv.de, Verantwortlich: RA Martin Fischer. Das Deutsche Architektenblatt ist laut § 12 der Berufs- und Hauptsatzung der Ar-
chi tek tenkammer Mecklenburg-Vorpommern offizielles Bekanntmachungsorgan der Kammer. Redaktionsschluss für diese Ausgabe: 12.02.2016.

Termin Ort Veranstalter & Thema Hinweise
12.04.2016         
14:00-18:00

„Dielenhaus“, 
Fleischhauerstraße 79, 
Lübeck

Fortbildungsreihe 
„Denkmalpflege vor Ort“ - 
Auftakt

Kosten: 80,- Euro; Anmeldung: per E-Mail mit vollständiger Anschrift an simone.
hilbrecht@hs-wismar.de; Informationen unter www.hs-wismar.de/kbaumv; 
Anerkennung durch die AK M-V mit 4 Fortbildungsstunden

13.04.2016         
09:00-16:00

Steigenberger Hotel Sonne, 
Neuer Markt 2, Rostock

Landesbauordnung M-V 
2015

Kosten: 90,- Euro für Mitglieder der Architektenkammer M-V und des BDB 
Landesverband M-V; Anmeldung über info@ak-mv.de; Anerkennung durch die AK 
M-V mit 6 Fortbildungsstunden

20.04.2016         
09:00-17:00

Rathaus Hansestadt 
Stralsund

3. Fachtagung „Bauen im 
Klimawandel“

Kosten: 35,- Euro; verbindliche Anmeldung und Information unter: www.
stadtwerke-stralsund.de/tagung; Anmeldfrist: 18.03.2016; Anerkennung durch 
die AK M-V mit 5,5 Fortbildungsstunden

22. bis 24.04.2016 Waren (Müritz) Gutsanlagen, 
Herrenhäuser, Schlösser 
und Parks: Denkmale 
in der Geschichts- 
und Kulturlandschaft 
Mecklenburg-Vorpommern

Kosten für Seminarreihe (22.04.-23.04.2016): Tagesgäste 65 Euro; Kosten für 
die Exkursion am 24.04.2016: 35 Euro, Anmeldung und Informationen: per 
E-Mail: e.wilk@ea-mv.com oder Telefon unter 03991 153711; Anerkennung 
durch die AK M-V mit 3 Stunden (22.04.16), 5 Stunden (23.04.16) und 4 
Stunden (24.04.16)

Agenda 03-2016
Weitere Informationen unter http://www.architektenkammer-mv.de/de/fuer-mitglieder-architekten/fortbildung/


